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 Anlass und Aufgabenstellung  
 
Die Gemeinde Langenthal (Stadt Hirschhorn am Neckar) beabsichtigt, ein neues Feuerwehr-
haus zu errichten. Ausschlaggebend für die Standortwahl sind die Anforderungen an Erreich-
barkeit, Einhaltung von Hilfs-/ Rettungsfristen usw. 
 
Im Vorfeld sind zwei Standortalternativen geprüft worden1. Die Entscheidung ist für ein Areal 
im unmittelbaren südöstlichen Anschluss der Ortslage, direkt neben dem dort vorh. Friedhof 
gefallen. Die Grundstücke liegen noch im Außenbereich. Und weil Feuerwehrhäuser nicht zu 
den privilegierten Vorhaben gehören, die im Außenbereich zulassungsfähig sind, ist die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes notwendig, um die bauplanungsrechtliche Genehmigungs-
voraussetzung zu schaffen. 
 
Abb. 1 Standort und Grundstückszuschnitt Feuerwehrhaus Langenthal 
 

 
aus: https://www.geoportal.hessen.de/search/, gesehen am 11.08.20252 

 
Des Weiteren ist die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Während nämlich 
die dort dargestellte Baufläche als Wohnbaufläche gewidmet ist, ist der östlich angrenzende 
Teil des Plangebiets als Landwirtschaftsfläche dargestellt.  
 
Für die nunmehr geplante Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Be-
bauungsplanes werden diese Flächen gemeinsam in eine Fläche für Gemeinbedarf inte-
griert. Der Flächennutzungsplan wird an dieser Stelle gemeinsam mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes im Parallelverfahren geändert (§ 8 Abs. 3 BauGB).   

 
1 KUBUS planung (Wetzlar): Begr¿ndung zum é (Stand 9/ 2025) 
2 Parz. Nr. 356/4 Neuer Bestand gem. Vereinfachte Umlegung VU 3754582 

https://www.geoportal.hessen.de/search/
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Abb. 2 Flächennutzungsplan-Ausschnitt Langenthal | Stadt Hirschhorn am Neckar 
 

 

 
 

 

 

 
Im Hinblick auf die umwelterhebliche Eingriffsregelung und die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1(6) Nr. 7 sowie § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet werden.  
 
Inhaltlicher Rahmen bietet die Auflistung der Anlage zu § 2 BauGB, die anzuwenden ist 
(ebd.). Die Gemeinde legt Umfang und Detaillierungsgrad der Prüfung fest, gleichwohl richtet 
sie sich nach dem, was nach gegenwärtigem Wissensstand sowie allgemein anerkannten 
Prüfmethoden sowie nach bauleitplanerischer Tiefenschärfe verlangt werden kann.  
 
Das Ergebnis unterliegt der Abwägung. Bei nachfolgendem oder auch gleichzeitigem Plan-
verfahren soll sich die Prüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltwirkungen be-
schränken, wobei Landschaftspläne oder sonstige Pläne (§ 1(6) Nr. 7g BauGB) heranzuzie-
hen sind. 
 
Für den konkreten Planungsfall bedeutet das, dass 

¶ Anhand diverser Begehungen zu geeigneten Jahreszeiten eine Abschätzung 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (§ 44 BNatSchG) durchgeführt wird, 

¶ die unmittelbare Benachbarung zum nördlich angrenzenden Natura 2000-Gebiet Anlass 
(§ 34 BNatSchG) ist für eine sog. Vorprüfung (screening) 3, die die Erheblichkeit evtl. 
Beeinträchtigungen hinsichtlich einer vollständigen FFH-Verträglichkeitsprüfung abprüft 
(ebd. Rn. 13 zu § 34), 

¶ anhand einer Biotoptypenkartierung und unter Auswertung der Hessischen 
Kompensationsverordnung (KV)4 die Eingriffserheblichkeit und der Ausgleichsbedarf 
ermittelt werden. 

 
  

 
3 Lütkes/ Ewer (Hg.): Bundesnaturschutzgesetz ï Kommentar. Verlag Beck München, 2011 
4 in der gültigen F. vom 10.11.2018. GVBl. 2018, S. 652 

 

Wohnbaufläche 
 
 
Landwirtschaftsfläche 

Auszug aus: FNP Stadt Hirschhorn (Quelle KUBUS 

planung (Wetzlar): Begründung zum é (Stand 
9/2025) 
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 In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes  
 
In nachfolgender Zusammenstellung werden die für den Bebauungsplan relevanten Umwelt- 
schutzziele dargelegt. Es wird erörtert, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Auf-
stellung berücksichtigt wurden. 
 

ökologische 

Schutzgüter  

Umweltrelevanz  Berücksichtigung bei der Aufstellung B -

Plan ĂAm Kreuzfeldñ (Langenthal/ Stadt 
Hirschhorn)  

Natur und Arten-
schutz 
 

§ 23 BNatSchG Naturschutzgebiet  

o NSG Ulfenbachtal bei Hirschhorn (RVO 09.02.2000) 

o Integraler Bestandteil des Natura 2000-

Gebietes 
o hier punktuelle Grenzberührung im Osten 

§ 30 BNatSchG  
o Gesetzlich geschützte Biotope (ebd. Abs. 2) 

o hier der naturnahe Quellwasserabfluss 
einschl. umgebender Feucht-/ Nasswiesen 
auf Nachbarparzelle 358/1 

§ 44(5) BNatSchG  
o Anhang IV FFH-Arten 

o europ. Vogelarten 
o europarechtl. geschützte Arten 
o Prüfung zur Erhaltung der ökologischen Funktion der (...) 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
o evtl. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

o Zugriffsverbot gebietsunabhängig5 

o Artenschutzprüfung/ Potentialabschät-
zung 

§ 34 BNatSchG  
o Im Umfeld vorh. großräumiges FFH- und Vogelschutzge-
biet (6519-304_450) ĂOdenwald bei Hirschhorn  

o per definitionem (§ 7(1) Nr. 8 BNatSchG) Natura 2000-
Gebiet 
o punktuelle Grenzberührung im Osten 

o FFH-Vorprüfung im Sinne von § 34 
BNatSchG bzw. § 1a (4)  BauGB 

Wasser 

§ 6 WHG 
Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbeson-
dere mit dem Ziel,  

o (...) an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich na-
türliche und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten 
und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der 

Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen 
vorzubeugen (ebd. Abs. 1, Nr. 6). 

 
§ 27 WHG guter ökologischer Zustand 
 
§ 55 WHG 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder 

direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewässer eingeleitet werden. 

o Erhaltung des naturnahen Quellwasser-
abflusses 
o Ausweisung eines Gewässerrand

 streifens 
o Versickerungsgebot auf dem Grundstück 

Klima 

§1a (5) BauGB  

§ 1 LKSG  
o Verbesserung Klimaschutz 
o Reduzierung der Treibhausgasemissionen  

o Festschreibung geeigneter Umsetzungsinstrumente 
 

o Grundsätzlich Pflanzgebote 

 - auf nicht überbaubaren Grundstücksflä
 chen 
 - auf den Dach-/ Fassadenflächen 

o Pflanzgebote  
 - im öffentlichen Straßenraum 
 - auf öffentl. Stellplätzen 

§ 4. HKlimaG  (vom 04.10.2022) o Maßnahmen gem. Klimaplan Hessen 

Boden 

§ 1 BBodSchG  
§ 4 BBodSchG  
o Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet 

 - zur Abwehr schädl. Bodenveränderungen (ebd. Abs.2) 
 - zur Sanierung/ ggfs. Schutz vor Gefahren etc. (Abs. 3) 

o Erhaltung weitgehend naturnaher Boden
 flächen 
o Schutz wertvoller Feuchtböden 

 
  

 
5 Lau, M.: Der Naturschutz in der Bauleitplanung. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012 
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 Städtebauliche Planung ï Nutzungsziele  und naturräumliche Einordnung  
 
Anlass und Ziel des Bebauungsplanes ist es, Flächen für den Neubau eines Feuerwehrhau-
ses auszuweisen. Für die Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzung wird eine Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Ăsozialen Zwecken dienende Gebªude und 
Einrichtungen bzw. Feuerwehrñ festgesetzt wird. Die Abgrenzungen sind so gewªhlt, dass 
die baulichen Anforderungen umgesetzt werden können. 
 
Abb. 3 Bebauungsplan-Entwurf ĂAm Kreuzfeldñ in Langenthal (Stadt Hirschhorn) 
 

 

 
 

 
 

 

Die geplante Flächennutzung greift auf südexponierte Hangflächen, die am südöstlichen 
Ortsausgang gelegen im FNP zwar als Wohnbaufläche sowie Landwirtschaft dargestellt sind 
(vgl. Abb. 2), in Natura sich aber zurzeit noch als Mähwiesen sowie Ruderalflächen darstel-
len. Desweiteren reichen an der östlichen Grenze Bäume und baumartige Gehölze in das 
Gebiet, die hier eine markante Geländekante nachzeichnen.  
 
Insgesamt handelt es sich um stark hängiges Gelände, das von Straßenebene bei ca. 176 
m+NN über knapp 70 m auf ca. 188 m+NN am Waldrand um gut 17 % ansteigt. Speziell an 
der nördlichen Parzellengrenze von 358/1 springt das Gelände auch auf kurzer Strecke mar-
kant an.  
 
Tab. 1 Flächenaufteilung und städtebauliche Konzeption6 
 

 
  

 
6 KUBUS planung (Bearb.): Bebauungsplan ĂAm Kreuzfeldñ, Stand 05.08.2025 

 

Grenze B-Plan-Entwurf 2025 

Fläche für Gemeinbedarf ï  
Feuerwehr 
 
Verkehrsflächen 
 

 
 
 

nicht überbaubar 
 
 

 

Flächen für Maßnahmen ï  
§ 9(1) 20 BauGB 
 
 
 

Bäume die zu erhalten sind 

Quelle: Entwurf KUBUS planung GmbH (Wetz-
lar) Stand 09/ 2025 
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Abb. 4 Topografie und städtebauliche Planungsziele 
 

 

 
 

Quelle https://www.geoportal.hessen.de/map, gesehen 05.11.2024 
vgl. Abb. 1 Neuer Bestand gem. Vereinfachte Umlegung VU 3754582 

 

 

Eigene Auswertung anhand Vermessung Wolfert 

GmbH Stand 19.12.2024 
 

 

Eigene Aufnahme 01.11.2024 

 

 

Quelle https://www.geoportal.hessen.de/map, gesehen 05.11.2024 

vgl. Abb. 1 Neuer Bestand gem. Vereinfachte Umlegung VU 3754582 

 

 

dito 
 

 

dito 

 
Die topografische Besonderheit wiederum ist Spiegelbild der geologisch-morphologischen 
Charakteristik, die hier unterstrichen wird durch eine Quellsituation auf stauenden Gesteins-
schichten am Unterhang des nordöstlich gelegenen Buntsandsteinrückens. Der unmittelbare 
Quellaustritt ist außerhalb der B-Plangrenzen zu verorten, aber der (jahreszeitlich bedingt) 
kräftige Abfluss erfolgt unmittelbar auf der südöstlichen B-Plangrenze, das ist die (ehem.) 
Parz-Grenze 358/1. Etwa am Hangfuß wird das Gewässer in dortiger Verrohrung gefasst 
und in das lokale Entwässerungssystem bzw. die Vorflut weitergeleitet7. 
  

 
7 Eine örtlich genauere Ansprache von Quellaustritt und Verlauf ist wegen Unzugänglichkeit des Standortes und 

Uneinsehbarkeit infolge sehr dichten Brombeergebüsches (zurzeit) nicht möglich. 

https://www.geoportal.hessen.de/map
https://www.geoportal.hessen.de/map
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Abb. 5 Quellabfluss im Untersuchungsbereich  
 

Übersicht im Gelände 

 

Verortung etwa im Gelände 

 

Quelle: https://www.geoportal.hessen.d, gesehen am 05.11.2024, eigene Ergänzungen 
vgl. aber Abb. 1 Neuer Bestand gem. Vereinfachte Umlegung VU 3754582  

 

 

 

 

Gefasster Quellaustritt, abgedichtetes Sammelbecken mit Überlauf und diffusem Ablauf wegebegleitend ins Gelände 

 

 

 

 

Schichtquelle ohne präzise Verortung  

 
  

https://www.geoportal.hessen.d/
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noch Abb. 5 Quellabfluss im Untersuchungsbereich 
 
 

 

 

 

 

Stark überwachsener Abfluss (Brombeer) unzugänglich; straßennah Einlauf in Kanal 

 
Die Quellbereiche liegen definitiv außerhalb der vorgesehenen B-Plangrenzen. Der Abfluss 
hingegen verläuft eindeutig entlang der südöstlichen Grenze, zählt somit auf jeden Fall zu 
den planungsrelevanten Schutzgütern, zumal Fließgewässer und Randbereiche die Kriterien 
gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 (2) BNatSchG) erfüllen. Dass das nicht nur auf das 
schmale Gerinne zu beschränken ist, zeigen die typischen Standortzeiger feuchter Randbe-
reiche und die jahreszeitlich bedingte Überschwemmung der benachbarten Wiesenstand-
orte. 
 
Abb. 6 Gesetzlich geschützte Biotope im Planungsgebiet 
 

 

 

Binsen-/ Seggenbachröhricht 

 

 

Natürliche Überschwemmungsbereiche  

 
Vor diesem Hintergrund zeichnen sich eingriffserhebliche Sachverhalte wie folgt ab: 
 

¶ Auf einer Flächengröße von ca. 0,75 ha, das ist der B-Plan (Stand 9/ 2025), sind in 
weiten Teilen Flächennutzungen vorgesehen, die zu grundsätzlichen Umformungen der 
Landschaft, im Detail der ökologischen Standortverhältnisse führen werden. 

¶ Das betrifft einerseits den Boden und die Morphologie, die allein wegen der bewegten 
bzw. hängigen Topografie erhebliche Einschnitte erforderlich machen werden. 

¶ Das betrifft andererseits konkrete Biotopschutzfragen, die hier mit dem tangierenden 
Quell- und Quellwasserabfluss einen schutzbedürftigen Rechtsbelang (§ 30 BNatSchG) 
betreffen. 

¶ Darüber hinaus reicht der B-Plan an das großräumige Natura 2000-Gebiet im Norden 
und Nordosten heran, das zudem hier in der nordöstlichen Spitze zugleich auch das 
Naturschutzgebiet (NSG) ĂUlfenbachtal bei Hirschhornñ (vom 09.02.2000) ist. 
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Abb. 7 Überregionaler Naturschutz 
 

 

 
 

¶  

 
Der Gesetzgeber für die hierfür in Rede stehenden Umweltbelange erfordert einen Umwelt-
bericht (§ 2a BauGB), in dem die erforderliche Umweltprüfung im Sinne von § 2(4) BauGB 
einschl. der Eingriffsregelung (§1a (3) BauGB) dargelegt werden.  
 
Die Gemeinde legt Umfang und Detaillierungsgrad der Prüfung fest, gleichwohl richtet sie 
sich nach dem, was nach gegenwärtigem Wissensstand sowie allgemein anerkannten Prüf-
methoden sowie nach bauleitplanerischer Tiefenschärfe verlangt werden kann. Das Ergebnis 
unterliegt der Abwägung. Bei nachfolgendem oder auch gleichzeitigem Planverfahren soll 
sich die Prüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränken, 
wobei Landschaftspläne und sonstige Pläne (§ 1(6) Nr. 7g BauGB) heranzuziehen sind. 
 
 
 
 

 Darstellung planungsrelevanter Grundlagen des Naturhaushaltes  
 

 Geologie und Boden  

 
Geologie und Ausgangsgestein 
 
Der Planungsstandort befindet sich naturräumlich im Buntsandsteinmassiv des Odenwaldes. 
Während an den Hangschultern der umgebenden Höhenzüge der Untere Buntsandstein an-
steht, ist auf den Höhen der Mittlere Buntsandstein verbreitet. In jedem Fall handelt es sich 
um geröllreiche und kluftige Sandsteinlagen, in die tonig-schluffige Schichten eingelegt sein 
können. 
 
Die Talsohle des hiesigen Ulfenbaches ist als alluviale Sedimentrinne mit sandig-lehmigen 
Ablagerungen der sandigen Ausgangsgesteine zu charakterisieren. 
  

Quelle: https://natureg.hessen.de/mapapps/resources 

., gesehen am 05.11.2024 

Natura 2000 
 
NSG Ulfenbachtal bei Hirschhorn 
 
 
 
 
 
 
B-Planbereich ĂAm Kreuzfeldñ 

https://natureg.hessen.de/mapapps/resources
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Abb. 8 Geologische Übersicht 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Boden 
 
Für die hier in Rede stehenden Planungsbereiche in der Hanglage des Buntsandsteinrü-
ckens sind mehr oder weniger flachgründige Lehmböden verbreitet, die am Unterhang eine 
eher sandige Ausprägung haben. In der Regel wird man sie als Braunerden typisieren mit 
geringer Feldkapazität (Wasserrückhaltung) und hoher Sickerrate. Wo Podsolierung, also 
Verlagerungsprozesse aus dem Oberboden stattgefunden haben, sind Ortsteinhorizonte ver-
breitet8. 
 
Abb. 9 Bodenschutz im Planungsbereich 
 

 

 
 

Bodenarten 
 

 

 
  

 
8 HLNUG (Hg.): Hydrogeologie von Hessen - Odenwald und Sprendlinger Horst (Grundwasser in Hessen. 2) 

Wiesbaden 2017 

aus: Geologische Übersichtskarte Hes-
sen (hrsg. Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2007 

ca. Standort Plangebiet 
 
 

Landesgrenze 

Unterer Buntsandstein 

tonig-schluffiges Geröll 
 

Mittler Bundsandstein 
tonig-schluffiges Geröll 
 

lehmig-sandiges Allu-
vium, Bachaue 
 

 

Lehm/ Sand/ sandige 
Lehme 
 
 

Stark lehmige Sande 
 
 
 
Grenze des B-Planes 

Quelle: https://bodenviewer.hessen.de, gese-

hen am 07.11.2024 

eigene Ergänzung 
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noch Abb. 9 Bodenschutz im Planungsbereich 
 

 

 
 

Erodierbarkeit | K-Faktor 
 

 

 

 
 

Bodenfunktionsbewertung 
 

 

 
In der zusammenfassenden Funktionalbetrachtung zeigen die planungsrelevanten Boden-
merkmale, dass es sich hier um einen Standort mit Ămittlererñ Bedeutung handelt. Selbst die 
(planerisch wichtige) Erosionsanfälligkeit in der hängigen Topografie wird einer vergleichs-
weise mittleren Empfindlichkeit zugeordnet, die hier in der tatsächlichen Flächennutzung als 
komplettes Grünland eine reale Bodenerosion vollständig ausschließt. 
 
Von planungsrelevanter Bedeutung ist in der Übersicht die Abgrenzung eines Areals mit ei-
nem Ăhohenñ Bodenfunktionswert. Es handelt sich um einen Bereich, der hier insbesondere 
durch die sehr hohe Bedeutung als Biotopentwicklungszone bewertet wird (ebd.). Das Kar-
ten-Bild verortet sie zwar knapp außerhalb der konkreten B-Plangrenze. Aber in der Örtlich-
keit handelt es sich um die a. a. O. bereits angesprochene Quellabflussline und die beglei-
tenden Binsen- und Seggengesellschaften (vgl. Abb. 5). Diese wiederum reichen durchaus 
in den eigentlichen Planungsraum hinein. 
 
 
 

 Grundwasser und Oberflächenwasser  

 
Wegen der relativ hohen Wasserdurchlässigkeit geht man im Buntsandstein von einer Tie-
fenversickerung des Niederschlags aus8, soweit Podsolierung und Ortstein nicht einen Stau-
horizont bilden. Dieser ist fast wasserundurchlässig und kann vor allem in den geringer ge-
neigten Hangflächen zu Wasseraustritten führen (ebd. S. 19). Diese Schüttungen werden 

Grenze des B-Planes 

mittel 

Quelle: wie oben 

mittel 
 
 
hoch 

 Quelle: wie oben 
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insbesondere nach stärkeren Niederschlägen durch das sandige Ausgangssubstrat noch be-
günstigt.  
 
Abb. 10 Quellbereich und Abfluss im Planungsraum 
 

 

 
 

 
 

 
Während die gefasste Quelle und das (künstlich abgedichtete) Sammelbecken im Gelände 
klar erkennbar vielleicht als Treffpunkt für ortsnahe Freizeit zugänglich und erschlossen ist, 
ist sowohl Felsaustritt als auch Ablauf des grenzliniennahen Quellabflusses wegen der über-
wuchernden (Brombeer-)Vegetation nicht deutlich erkennbar und nachvollziehbar. Erst im 
Unterhang markiert eine kleine Erlengruppe den Bachverlauf, der im Detail und vor Ort durch 
eine standorttypische binsen-/ seggenreiche Begleitflora bestätigt wird. 
 
Abb. 11 Quellzone und Abfluss im Planungsraum  
 

 

 
Quellfassung (außerhalb Planungsbereich) 

 

 
Quellfassung und diffuser Ablauf 
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vgl. Abb. 1 Neuer Bestand gem. Verein-

fachte Umlegung VU 3754582 

Quellabfluss/ verrohrt 
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Diffuser Abfluss  
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noch Abb. 11 Quellzone und Abfluss im Planungsraum 
 

 

 

Felsquellaustritt Parz. 361 

 

 

Geländesprung Felsschicht Quellmulde 
 

 

Ablauf im Gelände sehr stark verbuscht 

 

 

Einlauf in die Verrohrung am Unterhang  

 
Im weiteren Verlauf beginnt die Verrohrung des Gewässers, so dass dessen Verbleib nicht 
nachvollzogen werden kann (und für die landschaftsökologische Standortbewertung nicht re-
levant ist). 
 
 
 

 Klima  und Luft  

 
Das Klima für Langenthal darf anhand der nahe gelegenen Niederschlagsstation Hirschhorn 
am Neckar bzw. der amtlichen Klimastation im umgebenden Landschaftsraum, das ist in 
Beerfelden verglichen werden9.  
 
Demzufolge handelt es sich in Langenthal um einen gemäßigt-warmen Klimaraum mit Jah-
resdurchschnittstemperaturen, die in den vergangenen Jahren stetig angestiegen sind und 
zurzeit etwa bei 10,7 °C liegen. Die winterlichen Minimumtemperaturen erlangen im mehr-
jährigen Mittel etwa -9 °C. Dennoch ist mit relativ geringem Schneefall, zumindest mit 
Schneebedeckung von mehr als 30 cm zu rechnen. 
 
Die Jahresniederschläge betragen im mehrjährigen Mittel knapp 1000 mm, wobei die Haupt-
niederschläge in den Wintermonaten November-Januar sowie in den Sommermonaten Mai 
bis Juli signifikant stark sind. Auf jeden Fall ist in allen Parametern eine deutliche Verände-
rung über die Jahre zu beobachten.  
 

 
9 https://klimaportal.hlnug.de/wetterextreme gesehen am 06.11.2024 



 

 17 von 41 

Einerseits steigen die Jahresmitteltemperaturen, andererseits sinken die winterlichen Klima-
zahlen. Von besonderer Planungsrelevanz sind die Niederschlagszahlen, wobei hier auf die 
zunehmenden sommerlichen Spitzenwerte hinzuweisen ist. 
 
Abb. 12 Klimadaten und Niederschlag ï Station Beerfelden10 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Jahresmitteltemperaturen 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
10 alle Daten und Abb. Deutscher Wetterdienst, Realisierung: Meteotest, ©HLNUG; eigene Ergänzungen 

signifikante Abweichungen 
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Referenz 1961-1990 
 
 
Referenz 1991-2020 
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noch Abb. 12 Klimadaten und Niederschlag 
 

 

 
 

 

Jahresniederschlagssummen 
 

 

 
 
 

 Landschaftsbild und Kulturgüter  

 
Langenthal ist eingebettet in eine enge Talweitung, die mit dem Verlauf des Ulfenbaches 
hier in die Buntsandsteinrücken des Odenwaldes einschneidet. Während die lokale Lan-
desstrasse in der Talsohle etwa bei 172,5 m NN verläuft, reicht das Planungsgebiet hangauf-
wärts etwa auf 185 m+NN hoch. Das Planungsgebiet schließt in östlicher Richtung unmittel-
bar an den örtlichen Friedhof/ Kita an und nimmt ausschließlich Grünland in Anspruch. 
 
Die nördliche Planungsgrenze wird durch den großräumig verbreiteten Wald, hier ein typi-
scher Eichen-Hainbuchenwald gebildet.  
Die östliche Grenze hingegen ist gekennzeichnet durch lokal deutlich erkennbaren Gelände-
sprung, der überleitet in die Quellmulde. Hangkante und Abflusslinie des Quellbaches wer-
den durch markante Gehölzstreifen und Baumgruppen nachgezeichnet.  
 
Früher sicherlich vorhandene Obstgehölze sind innerhalb des Planungsraumes nicht vorhan-
den; nur am östlichen Untersuchungsraum, außerhalb des Plangebietes auf Parz. Nr. 360/1 
repräsentieren noch zwei (verfallene) Altexemplare das historische Bild der Kulturlandschaft 
an den Hängen des Ulfenbachtales. Eigentliche Kulturdenkmäler sind nicht vorhanden. 
 
Abb. 13 Geomorphologische Landschaftsbilder Langenthal 
 

 

 
Plangebiet und Blick in das südl. Ulfenbachtal 

 

 
Westgrenze an Friedhof und Dorfrand 

markante Abweichung 
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noch Abb. 13 Geomorphologische Landschaftsbilder Langenthal 
 

 

 

Nordgrenze im Übergang zum Ei-HBu-Wald 

 

 
é mit kleinrªumigem Gehºlzrain HBu/ Brombeer 

 

 

Untere Hangwiese im Übergang zur Landesstrasse 

 

 

Markanter Geländesprung am Unterhang  
 

 

Markanter Geländesprung im Plangebiet  

 

 

Alteichen auf Geländekante 
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Abb. 14 Topographischer Landschaftsbildner Geländesprung und Quellmulde 
 

 

 
 

 

 
 
 

 Tiere und Pflanzen - biologische Vielfalt  

4.5.1 Biot optypenkartierung  

 
Der Planungsraum befindet sich an einer nach Südwest ausgerichteten Hangschulter um Ul-
fenbachtal. Das Gelände steigt mehr oder weniger gleichmäßig von Straßenniveau bei 176 
m+NN auf etwa 188 m+NN an. Die innere Planungsfläche ist weitgehend als nährstoffreiche 
Mähwiese (Glatthafer/ Bärenklau/ Labkraut/ Flockenblume etc.) gekennzeichnet; am Ober-
hang breiter Brombeergürtel. Ein Grasweg zeichnet die nördliche B-Plangrenze nach. Der 
Waldweg wird begleitet von dem benannten, mehr oder weniger dichten Brombeergebüsch, 
stellenweise begleitet von Eichenjungwuchs.  
 
Im Detail und vor Ort ist die großflächige Hangpartie differenziert und markiert durch die a. a. 
O. benannte Geländekante, unterhalb derer (ehem. Parz. Nr. 357/1 und 358/1) sich ruderali-
sierte Wiesenflächen und Binsen-/ Seggenwiesen befinden. Die Hangkante selber ist teil-
weise dicht bewachsen und bestanden von mächtigen Baumgehölzen, hier insbesondere ei-
ner Eiche (Qu. robur) mit einem Stummdurchmesser von ca. 1 m. 
 
Die Hangkante leitet über zu einer Felsmulde (außerhalb des engeren Plangebietes), in der 
ein jahreszeitlich bedingt kräftiger Schichtquellaustritt einen Abfluss entlang der südöstlichen 
Plangebietsgrenze bis in den verrohrten Einlauf etwa 5 m oberhalb der Straßenbegren-
zungslinie speist. Das Gewässer innerhalb des Plangebietes ist nicht eindeutig kartierbar, 
zumal es fast auf ganzer Länge von dichtem Brombeergebüsch überwuchert ist. Erst am Un-
terhang zeichnen wenige Erlen den Verlauf nach. Binsen-Flora spiegelt die feuchte und 
nasse Standortsituation kurz vor dem Einlauf wider. 
 
Auf der nördlichen Hangseite, außerhalb der Planungsgrenzen, bildet ein großräumiger 
Laubwald mit Eiche und Hainbuche den Abschluss. Er ist hier in markanter Weise durchsetzt 

Grenze B-Plan 

Markante Gelände-
kante 

Eigene Geländeerkundung 2024 
vgl. Abb. 1 Neuer Bestand gem. 
Vereinfachte Umlegung VU 

3754582 
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mit z. T. mächtigen Stechpalmengebüschen (Ilex aquifolium), die den atlantisch beeinfluss-
ten Klimaraum repräsentieren11. Ilex aquifolium steht hier möglicherweise auch als Relikt his-
torischer Waldweide12, da das immergrün dornige Laub nicht verbissen wurde und sich durch 
Seiten- und Wurzelaustrieb am Standort behaupten konnte. Die lokalen Reste von Natur-
steinmauern zeichnen auf jeden Fall die historische Nutzung der Wald-/ Wiesengrenze nach. 
 
Abb. 15 Biotoptypenkartierung Stand 2024 
 

 
 
In nachfolgender Zusammenstellung können die Kurzeinheiten inhaltlich nachvollzogen wer-
den:  
 

Tab. 2 Liste der Biotoptypen im Planungsraum 
 

Code Biotoptypen "Am Kreuzfeld" Langenthal | Stadt Hirschhorn in qm

10.510 versiegelt (Landesstrasse und Gehweg) 800

06.340 Frischwiese/ Mähwiese/ mäßig genutzt 4.093

06.380 Wiesenbrache (ruderal, Hochgräser, Gehölzsukzession) 1.105

05.410 Binsen-/ Seggenröhricht (im Nahbereich Quellbach sowie angrenzend in Ruderalwiese)215

02.310 Erlengebüsch (Naturverjüngung) 22

02.200 Landschaftsgehölz, hier vorherrschend Brombeere 615

04.600 Baumgruppe (Eiche/ Weide/ Hasel) mit D (Ei): bis zu 1 m 300

10.530 unbefestigter Waldweg, Wildgras 170

10.620 unbefestigter Schotterweg/ Fläche 42

7.362Gesamtfläche  
  

 
11 Ellenberg, H.: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1986 
12 Sebald/ Seybold/ Philippi (Hg.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs Bd. 4, Verlag Eugen Ul-

mer, Stuttgart 1992  
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Abb. 16 Landschaftsbilder und Biotoptypen 
 

 

 

Ei-HBu-Wald 

 

 

émit nat¿rlicher Strauchschicht (Ilex aquifolium) 
 

 

é mit historischem Mauerwerk bergseitig 

 

 

mächtige Brombeergrenze  
 

 

Eichen/ Hasel-/ Weidenbusch an Schichtquelle 

 

 

é und mªchtige Eichenexemplare auf Gelªndekante 
 

 

Frisch-/ Mähwiese im Plangebiet (Parz. Nr. 356/3) 

 

 

Wiesenbrache (Parz. Nr. 357/1 und 358/1) 
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4.5.2 Artenschutz  

 
Im Hinblick auf § 44 BNatSchG ist ein separater Fachbeitrag Artenschutz13 erstellt worden. 
Weil der Standort ï wenn auch nur punktuell - an das FFH-Gebiet 6519-304 ĂOdenwald bei 
Hirschhorn angrenzt (vgl. Abb. 7), ist eine (Vor-) Studie (screening) über die Verträglichkeit 
mit den Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungszielen des NATURA-2000 Gebiets beigefügt 
worden.  
 
Der Fachbeitrag Artenschutz und die NATURA-2000 Verträglichkeitsstudie liegen als eigen-
ständiger Teil der Planungsunterlagen vor. Grundlagen der Betrachtung sind: 

¶ Ortsbegehungen einschl. Auslegung künstl. Verstecke (Reptilien) 

¶ Arterfassungen im vorgegebenen Betrachtungsraum 

¶ Fokusgruppen Vögel und Reptilien 

¶ Angaben im Geoportal Hessen 

¶ Bewirtschaftungsplan des Schutzgebiets 

¶ ergänzende Recherche zum Artvorkommen auf Meldeplattformen im Internet 
 
Im Ergebnis kann zusammenfassend festgestellt werden (ebd.): 
 

bzgl. Vogelarten 
 

¶ 16 Arten innerhalb oder unmittelbar angrenzend nachgewiesen,  

¶ davon acht Arten als Gebüschbrüter, aber wegen der geringen Flächengröße allenfalls 
ein bis zwei Brutpaare/Art,  

¶ Bodenbrüter fehlen, 

¶ Überflug (Mauersegler/ Mäusebussard etc.) aber ohne Bezug zum Standort, 

¶ weitere Erwartungsarten möglich, aber auf die randlichen Gehölze beschränkt. 
 

bzgl. Reptilien 
 

¶ keine Nachweise von Zauneidechse und Mauereidechse, 

¶ Vorkommen Äskulapnatter mit bes. Aufmerksamkeit geprüft, hier jedoch keine 
geeigneten Fortpflanzungsstätten. 
 
bzgl. Insekten 
 

¶ Insektenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen, weil Nährpflanzen für 
Schmetterlinge der FFH-RL, die für Präsenz und Bodenständigkeit essentiell sind, fehlen. 

 
bzgl. Amphibien 
 

¶ Fortpflanzungsgewässer für Amphibien des Anhangs IV fehlen, 

¶ Quellabflüsse und Quelltümpel sind für die im Raum bekannten Arten Gelbbauchunke, 
Kreuzkröte, Kammmolch in der Regel zu kalt für die Larvalentwicklung.  

 
bzgl. Kleinsäuger 

¶ Kleinsäuger des Anhangs IV der FFH-RL können im Eingriffsbereich ebenfalls 
ausgeschlossen werden, vor allem für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) fehlt im 
Gehölz des Geltungsbereichs ein reich differenziertes Angebot an Nährsträuchern. 

 

 
13 Wilhelmi F. (Bearb.): Fachbeitrag Artenschutz zum Bebauungsplan ĂAm Kreuzfeldñ in der OG Langenthal/ 

Stadt Hirschhorn/ Neckar mit integrierter Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungfür das FFH-Gebiet 6519-304 

Odenwald bei Hirschhorn (im Auftrag Ehrenberg Landschaftsplanung) Februar 2025 
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 Bewertung  planungsrelevanter Landschaftspotentiale  

 Boden schutz  

 
Es ist dargelegt worden, dass es sich im Planungsbereich um Grünlandflächen unterschiedli-
cher Ausprägung und Nutzung handelt. In der bodenfunktionalen Gesamtbewertung, die die 
integrierten Potentiale für Wasserhaushalt, Nitratbindung, Ertragsleistung und schließlich Bi-
otopentwicklung beinhaltet14, wird der konkreten Örtlichkeit eine mittlere Bedeutung zuge-
sprochen.  
 
Abb. 17 Bodenfunktionale Gesamtbewertung und Ertragspotential 
 

 

 
 

 

Bodenfunktionen 
 

 
 
 

 
In der Detailbetrachtung wird dem ĂErtragspotentialñ zwar eine etwas grºÇere Gewichtung 
zugesprochen, aber die tatsächliche Acker- bzw. Grünlandzahl ist auch abhängig von weite-
ren Parametern (Klima, Hangneigung oder Waldschatten), die erst die natürliche Ertragsfä-
higkeit eines Standortes ins Verhältnis zur ökonomischen Bedeutung setzen. Diese Bewer-
tung ist maßgeblich für die Berücksichtigung des Schutzgutes in der eingriffsrelevanten Er-
heblichkeitsbetrachtung.  
 
Es liegen diesbezügliche Veröffentlichungen vor15, die grundsätzliche Prüf- und Anwen-
dungshinweise für den Umweltbericht geben. Eine methodische Konkretisierung und Ein-
griffsbewertung liegt mit der Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das 
Schutzgut Boden vor16. Dort wird inhaltlich auf die allgemeinen bauplanungsrechtlichen Re-
gelungen und Abwägungsgebote zurückverwiesen (ebd. Pkt. 2.2). Für den konkreten Pla-
nungsfall auf weniger als 10.000 qm allerdings darf (analog zu Genehmigungsverfahren au-
ßerhalb der Bauleitplanung) auf ein einfaches Nutzungstypen-Verfahren der Kompensations-
verordnung (KV 2018) zur¿ckgegriffen werden, zumal das Einzelmerkmal ĂErtragspotentialñ 
zwar hier etwas ¿ber dem verbreiteten ĂMittelñ-Wert liegt, aber definitiv den EMZ-Grenzwert 
>60 nicht überschreitet (ebd. Pkt. 2.3.1).  

 
14 https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/BFD5L/methoden/m242.html, gesehen am 12.11.2024 
15 Bodenschutz in der Bauleitplanung (hrsg. HMUELV) Wiesbaden 2011 
16 Kompensation des Schutzgutes Boden in Planungs- und Genehmigungsverfahren (Umwelt und Geologie | Bö-

den und Bodenschutz in Hessen. Heft 16) hrsg. vom HLNUG (Wiesbaden) 2023 

aus: https://bodenviewer.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/bo-

denviewer/index.html?lang=de 
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Tab. 3 Abgrenzung Bodenfunktionswert Ertragspotential 
 

 

 
aus: https://lr.landwirtschaft-bw.de... gesehen am 14.11.2024 

 

 
aus: https://lr.landwirtschaft-bw.de... gesehen 14.11.2024 

 
Insofern ist in der hiesigen Bandbreite der bodenkundlichen Standortbewertung die mittlere 
Einschätzung insgesamt gerechtfertigt. Gleichwohl kann der Boden aufgrund der Ungestört-
heit als relativ naturnah eingeschätzt werden.  
Auf die besonders planungsrelevante Frage der Erosionsanfälligkeit ist a. a. O. bereits ver-
wiesen worden (vgl. Abb. 9) und bedarf während der baustellenbedingten Eingriffe bei Um-
setzung der Bauleitplanung besonderer Beachtung. 
 
Vorbelastungen 
 
Vorbelastungen/ Altablagerungen etc. sind nicht bekannt.   

 
 
 

 Wasserschutz  

 
Es ist dargelegt worden, dass die hydrologischen und hydrogeologischen Verhältnisse wg. 
stauender Zwischenschichten im Unteren Buntsandstein begründet sind, die durch die Ein-
schaltung von Ortsteinhorizonten unterstützt werden.  
 
Abb. 18 Wasserschutz und bauleitplanerische Restriktion 
 

 

 
 

 
 

 
Insofern haben das Hangaustrittswasser als Oberflächenwasser (§ 2(1) Nr. 1 WHG) incl. das 
aus Quellen abfließende Wasser (ebd. Nr. 1 in § 3) eine planungsrelevante Bedeutung. 

Grenze B-Plan 

Quellabfluss/ verrohrt 
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Gewässerrandstreifen 
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Eigene Geländeerkundung 2024 
vgl. Abb. 1 Neuer Bestand gem. Vereinfachte 
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Dazu zählt dann nicht nur das grenzliniennahe Gerinne an der (ehem.) östl. Parz. Grenze 
358/1 (vgl. Abb. 10), sondern ebenso ein Gewässerrandstreifen von 10 m Breite § 23(1) 
HWG), der definitiv in das projektierte Planungsgebiet hineinragt und die Ausweisung von 
Baugebieten durch Bauleitplanung ausschließt (§ 23(2) Nr. 4 HWG). 
 
Vorbelastungen 
 

Es ist dargelegt worden, dass der namenlose Quellabfluss etwa 5 m oberhalb des Straßen-/ 
Gehwegrandes verrohrt abläuft. Der weitere Verlauf außerhalb des Plangebietes ist hier 
ohne Relevanz. 
 
 
 

 Klimaschutz  

 
Aspekte des Klimaschutzes bzw. der Klimawandelanpassung sind im Hinblick auf die in 
Rede stehende Bauleitplanung bzw. der Flächennutzung ohne unmittelbaren Belang. Auf die 
sommerlichen Starkregenniederschläge, beispielhaft im Sommerhalbjahr 2024, ist hingewie-
sen worden (vgl. Abb. 12). Die tendenziellen Starkniederschlagsereignisse bedürfen in der 
städtebaulichen bzw. vorhabenspezifischen Vorsorgeplanung besondere Beachtung. 
 
 
 

 Landschaftsbild  und Erholung in freie r Landschaft  ï Schutzgut Mensch  
 

Unter Landschaftsbild wird das visuell wahrnehmbare Erscheinungsbild der Landschaft ver-
standen. Vielfalt, Eigenart und Naturnähe sind in der Regel Merkmale eines angenehm oder 
schön empfundenen Landschaftsbildes. Das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet zeich-
net sich durch gut ausgebildete Grünlandstrukturen zum Waldrand hin aus. Das unmittelbare 
Umfeld des Bebauungsplanes ist geprägt 

¶ auf der Hangoberseite geprägt durch den Wald 

¶ auf der Talseite durch die Mähwiesen und Wiesenbrachen 

¶ an der Geländekante durch Bäume und Sträucher, die an der östlichen (ehem.) Parz-
Grenze 358/1 durch dichte Brombeergebüsche den örtlichen Quellabfluss nachzeichnen. 

 
Die westliche Plangebietsgrenze reicht an den örtlichen Friedhof heran, der hier zurzeit den 
Abschluss der dörflichen Bebauung bildet. 
 
Im Detail und vor Ort ist erkennbar, dass der nördlich tangierende Waldweg zw. Wald und 
Wiese als lokaler Erholungsweg dienen mag, der an der östlichen Grenze, außerhalb des 
Plangebietes einen an einer gefassten Quellaustritt zu einem kleinen informellen Freizeitau-
fenthalt ausgebaut worden ist. 
 
Insofern sind Landschaftsbild und Erholung in der Landschaft eher von lokaler Bedeutung 
und haben keinen darüber hinausgehenden Stellenwert. 
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Abb. 19 Lokale Grünflächen und Freiraumaufenthalt  
 

 

 
 

 

 
 

 
Vorbelastungen 
 
Vorbelastungen sind nicht bekannt. 
 
 
 

 Kultur - und Sachgüter  

 
Nach der Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde zum Bebauungsplan befindet 
sich im Umfeld des Plangebiets das Kulturdenkmal ĂBirkenweg - Friedhof Langenthal und 
Gefallenen-Ehrenmalñ. Dieses Kulturdenkmal ist durch die Planung nicht betroffen. Andere 
Kulturdenkmäler sind im Plangebiet und seiner Umgebung nicht bekannt. 
 
 
Vorbelastungen 
 
Vorbelastungen sind nicht bekannt. 
 
 
 

 Arten - und Biotoppotential  

 
Die beigefügte Biotoptypenkartierung (vgl. Abb. 15) gibt einen Überblick über die vor Ort an-
stehenden arten- und biotopschutzrelevanten Strukturen. In der begleitenden Detaillierung 
werden die Fragen nach dem speziellen Artenschutz anhand einer fachspezifischen Kartie-
rung und Bewertung sowie die Empfindlichkeit hinsichtlich der Verbotstatbestände von § 44 
BNatSchG untersucht (vgl. 4.5.2). 
 
 

5.6.1 Geschützte Biotope  
 

Von besonderer Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt innerhalb des Gebietes sind die 
Waldrandnahtstellen, die binsen- und seggenreichen Hangwiesen sowie die Bachlinie selbst. 
Es ist a. a. O. bereits festgestellt worden, dass der (namenlose) Gewässerablauf etwas 
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oberhalb der Straßenlinie verrohrt weitergeführt wird und als Vorbelastung nicht im Sinne 
des guten ökologischen Bewirtschaftungsziels (§ 27 WHG) bewertet werden kann. Aber die 
oberliegenden Strukturen fließen frei ab (vgl. Abb. 5), auch wenn sie von dichtem Gehölz 
(Brombeere) überwuchert werden. Vielmehr ist jahreszeitlich bzw. witterungsbedingt ein na-
türlicher Überstau und eine markante Überschwemmung benachbarter Ufer und Wiesenflä-
chen zu beobachten. 
 
Abb. 20 Naturnaher Gewässerabschnitt und Überschwemmungsbereich 
 

 

 
 

 
Vor diesem Hintergrund versteht sich auch die Bewertung des Gewässerbiotops nach § 30 
BNatSchG. Das Gewässer selbst sowie seine Randzonen erfüllen alle Kriterien eines Ge-
schützten Biotops.  
 
Eine Registrierung des Landschaftsbestandteils (§ 30(7) BNatSchG ist zwar nicht gegeben, 
aber die Schutzkategorie setzt keine Erklärung voraus, sondern die Qualität vermittelt einen 
gesetzesunmittelbaren Schutzstatus17 und darf zu den Inhalts- und Schrankenbestimmungen 
gezählt werden18. 
 
Dennoch wird aus Sicht des Artenschutzes festgestellt (siehe dort), dass es sich hier nicht 
um Fortpflanzungsgewässer für Amphibien handelt. Aufgrund der fast vollständigen, dichten 
Beschattung sind die Quellstrukturen für die im Raum bekannten Arten Gelbbauchunke, 
Kreuzkröte, Kammmolch in der Regel zu kalt für die Larvalentwicklung. 
  

 
17 Lütkes/ Ewer (Hg.): Bundesnaturschutzgesetz ï Kommentar. Beck-Verlag, München 2011 
18 Frenz/ Müggenborg (Hg.): Bundesnaturschutzgesetz ï Kommentar. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2024 
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Abb. 21 Geschützte Biotope § 30 BNatSchG 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Die Mähwiese weist deutli-
che Ruderalisierungen mit 
Stickstoffzeiger wie Bären-
klau (Heracleum spond.), 
Ampfer (Rumex obt.), Lab-
kraut (Galium apa.) etc. 
auf, so dass eine Einstu-
fung als geschütztes Biotop 
(§ 25 HeNatG)) ausschei-
det.  
 

 
 

5.6.2 Waldrand  

 
Des Weiteren wird auf bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Regelungen verwiesen, die 
hier und im Speziellen die Benachbarung von Wald und Baugebiet betreffen. Es geht um 
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ca. Ausdehnung Ge-
schütztes Biotop  

§ 30 Abs. 2 BNatSchG 
 

Nr. 1: natürliche/ naturnahe Be-
reiche fließender Gewässer 
einschl. Ufer und Vegetation 
 
Nr. 2: seggen- und binsenrei-
che Nasswiesen 


























